
382 Teil 1 II. § 556 BGB – Vereinbarungen über Betriebskosten

Fristen und Verjährung im Zusammenhang mit der Betriebskostenabrechnung

Es werden zwei Konstellationen behandelt:

Abb. 10 – Darstellung zu den Fristen und der Verjährung bei der Abrechnung von Be-

triebskosten

*1) Das Datum wurde beispielhaft gewählt.

*2) Wenn der Vermieter nicht abgerechnet hat.

2267

Eine Sonderregelung enthält § 8 Abs. 2 Satz 3 WoBindG für Ansprüche des Mie-

ters im Recht des öffentlich geförderten Wohnraums. Hier gilt im laufenden 

Mietverhältnis eine Verjährungsfrist von vier Jahren.
2267a

Aufrechnung mit dem Anspruch auf Rückzahlung der Mietkaution nach Ver-

jährungseintritt: Ist die Forderung auf die Nachzahlung verjährt, kann sie der 

Vermieter nicht mehr durchsetzen, wenn der Mieter die Verjährungseinrede er-
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15.10.02 *1)  

Vorlage der 

Abrechnung 

16.10.02 –

Beginn der 

Einwendungs-

frist für den 

Mieter  

(Rdnr. 2111) 

31.10.03, 

24:00 Uhr 

Ablauf der 

Einwendungs-

frist für den 

Mieter 

(Rdnr. 2112) 

31.12.02, 24:00 Uhr 

Ablauf der Abrechnungs- 

frist, zugleich Ausschluss-

frist für den Vermieter von 

Wohnraum (Rdnr. 2063 ff. ) 

1.1.03 

Anspruch des Mieters auf 

Vorlage der Abrechnung * 2) 

(Rdnr. 2083 ff.)  

31.12.06,  

24:00 Uhr 

Eintritt der 

Verjährung für 

den Anspruch 

des Mieters auf 

Vorlage der 

Abrechnung * 2) 

(Rdnr. 2260 ff.)  

31.12.05,  

24:00 Uhr 

Eintritt der 

Verjährung für 

den Anspruch 

des Vermieters 

bzw. Mieters 

auf Zahlung des 

Saldos aus der 

Abrechnung 

(Rdnr. 2264 ff.)  

Abrechnungs- 

zeitraum 

(Rdnr. 1968 ff.)  

 

Der Vermieter 

rechnet 

fristgerecht ab  

Der Vermieter 

legt keine 

Abrechnung vor  


